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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 
 
 

Kommunale Richtlinie zur Mittelvergabe aus den Verf ügungsfonds der Programme 
„Stadtumbau“ und „Soziale Stadt“ 

 
 I. Allgemeine Grundsätze 
 
Das Zentrum der Stadt Luckenwalde, die zentrumsnahen Bereiche um die Puschkinstraße, Rudolf-
Breitscheid-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße und Dahmer Straße sowie die Wohngebiete Burg/Nuthe 
und Volksheimsiedlung bilden die Schwerpunktbereiche der künftigen Stadtentwicklung und den in 
Anlage 1 dargestellten Geltungsbereichen dieser Richtlinie. Der weitere Ausbau und die 
Stabilisierung von Handel, Dienstleistungen, (Stadtteil-) Kultur und Bildung sowie eine nachhaltige 
Aufwertung des städtebaulichen Erscheinungsbildes und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts 
stellen wichtige Ziele für diese Bereiche dar. Insbesondere die Bewohner und weitere private Akteure 
(Einzelhändler, Gewerbetreibende, Kulturschaffende, Immobilieneigentümer etc.) sollen verstärkt in 
den Entwicklungsprozess eingebunden werden. 
 
Ziel ist es, akteursgetragene Ideen, die einen unmittelbaren Beitrag zur Stärkung und Qualifizierung 
der Stadtbereiche leisten sowie den Programmzielen entsprechen, zu entwickeln und durch 
finanzielle Unterstützung der Verfügungsfonds kurzfristig umzusetzen. Beispiele für förderfähige 
Maßnahmen und Projekte sind in der Anlage 2 aufgeführt.  
 
Für Maßnahmen und Projekte, die aus den Verfügungsfonds finanziert werden, sind im 
Umsetzungsplan jährliche Budgets für die Programme „Stadtumbau“ und „Soziale Stadt“ vorgesehen. 
 
Die Stadt Luckenwalde stellt die Hälfte dieses Budgets aus Fördermitteln und Eigenmitteln des 
jeweiligen Bund-Länder-Programms bereit. Zur Aufbringung der anderen Hälfte ist eine 
Mitfinanzierung durch Dritte (private Mittel des Antragstellers, Mittel aus der KMU-Richtlinie bzw. 
Baulückenrichtlinie, Zuschüsse der KfW-Bank sowie der ILB, Spenden etc.) bzw. weitere städtische 
Eigenmittel erforderlich. 
 
Um eine transparente und interessenneutrale Bewilligung der Mittel zu gewährleisten, werden die 
Projektauswahl und die Höhe der einzusetzenden Finanzierungsmittel über ein Vergabegremium, den 
„Verfügungsfonds-Beirat Luckenwalde“, organisiert. Die Zusammensetzung dieses Beirates kann 
verändert oder ergänzt werden, die Vertreter sind in der Anlage 3 aufgeführt.  
 
 
 II. Förderhinweise 
 
Räumliche Abgrenzung 
 
Die Verfügungsfonds fördern Maßnahmen und Projekte innerhalb der in Anlage 1 gekennzeichneten 
Geltungsbereiche der Förderprogramme „Stadtumbau“ und „Soziale Stadt“. Ausnahmen und 
geringfügige Überschreitungen der Geltungsbereiche können im Einzelfall durch den 
Vergabeausschuss zugelassen werden. 
 
Antragsberechtigung 
 
Anträge können von Einzelpersonen, Unternehmen, Vereinen, Verbänden, Schulen, Kinder- 
und Jugendgruppen (vertreten durch eine geschäftsfähige Person) und Ähnlichen gestellt werden. 
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Antragstellung 
 
Die Anträge sind in schriftlicher Form an die Stadt Luckenwalde (Stadtplanungsamt) zu stellen. 
Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung leistet das Stadtplanungsamt der Stadt 
Luckenwalde (Ansprechpartner: Peter Mann, Gabriele Rupsch, Markt 10,  
14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672253, 672238, E-Mail: bauplanung@luckenwalde.de). Für den 
Antrag ist das beigefügte Formblatt (Anlage 5) zu verwenden. Der Antrag muss mindestens folgende 
Informationen enthalten: 
- Angaben zum Antragsteller (einschl. Ansprechpartner, Adresse, Telefonnummer und 

Bankverbindung) 
- Beschreibung der geplanten Maßnahme bzw. des Projektes einschließlich der Darstellung der 

projektbezogenen Ziele und der zu erwartenden Effekte für die Stärkung und Qualifizierung der 
Stadtbereiche  

- Angaben zum Projektbeginn und Projektabschluss 
- Kosten- und Finanzierungsplan der Maßnahme, der Aktivität oder des Projektes sowie Aufstellung 

der konkreten Einzelpositionen (inkl. vergleichbare Angebote / Kostenschätzungen)  
 
Bewilligungsverfahren 
 
Das Stadtplanungsamt ordnet den Antrag dem jeweiligen Förderprogramm zu, prüft ihn auf 
Förderfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ausgaben und stimmt diese mit den jeweiligen 
Fördergebietsmanagements (Stadtmarketingverein, Quartiersmanagement, u.a.) ab. Die geprüften 
Anträge werden dem „Verfügungsfonds-Beirat Luckenwalde“ zur Entscheidung vorgelegt.  
 
Der Beirat tritt in der Regel alle 2 Monate auf Einladung des Stadtplanungsamtes zusammen und 
entscheidet im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets über die Bewilligung der beantragten 
Mittel. Das fachliche Votum obliegt sowohl dem Stadtmarketingverein Luckenwalde e.V., dem 
Stadtplanungsamt und dem Quartiersmanagement  
„Am Röthegraben“ entsprechend der Programmzuordnung. Der Antragsteller verpflichtet sich, die 
Maßnahme, die Aktivität oder das Projekt auf Anforderung im „Verfügungsfonds-Beirat Luckenwalde“ 
vorzustellen. Über die Sitzungen und die Entscheidungen wird ein Protokoll geführt, die Ergebnisse 
werden öffentlich gemacht. Die Entscheidung über einen eingereichten Projektantrag trifft der 
„Verfügungsfonds-Beirat Luckenwalde“ innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des vollständigen 
Antrages. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, ist eine Zwischennachricht an den 
Antragssteller durch das Stadtplanungsamt zu geben. In Ausnahmefällen können Entscheidungen im 
Umlaufverfahren getroffen werden. 
Nach erfolgter positiver Entscheidung des „Verfügungsfonds-Beirat Luckenwalde“ wird zwischen dem 
Antragsteller und der Stadt Luckenwalde eine Fördervereinbarung geschlossen, in dem auch 
Pflichten des Antragstellers, beispielsweise zum Verwendungsnachweis und zur Veröffentlichung, 
enthalten sind. Die Städtebauförderrichtlinie ist hierbei anzuwenden. 
 
Förderhöhe und Wirtschaftlichkeit 
 
Die Gesamtkosten für eine Maßnahme, eine Aktivität oder ein Projekt sollen im Regelfall 10.000 € 
(brutto) nicht übersteigen; höhere Kosten sind entsprechend zu begründen. Die Mittel müssen nach 
wettbewerblichen Gesichtspunkten wirtschaftlich verwendet werden und dem beantragten Zweck 
angemessen sein. Die vorgesehenen Maßnahmen sind mit einem plausiblen und nachvollziehbaren 
Finanzierungsplan zu untersetzen. Bei Anschaffungen und baulichen Investitionen mit einem Wert 
von über 500 € (brutto) sind mindestens drei vergleichbare Kostenangebote vorzulegen. 
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Mittelausreichung 
 
Die Auszahlung der Mittel erfolgt durch die Stadt Luckenwalde nach einem entsprechendem 
Verwendungszweck und im Vertrag festzulegendem Modus (z. B. Raten, Vorfinanzierung, 
Auszahlung auf Grundlage der bezahlten Rechnungen) und nach einer Kontrolle der Belege. 
 
Abrechnung 
 
Spätestens zwei Monate nach Abschluss der Maßnahme, der Aktivität oder des Projektes ist dem 
Stadtplanungsamt ein Nachweis über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel vorzulegen. 
Hierbei müssen durchweg alle Einzelpositionen der beantragten Mittel analog dem eingereichten 
Antrag (siehe Antragstellung) einzeln per Originalrechnung nachgewiesen werden. Zur 
Dokumentation der Maßnahme, der Aktivität bzw. des Projektes ist der Abrechnung eine kurze 
textliche Erläuterung inklusive fotografischer Aufnahmen der Durchführung beizufügen. 
 
Nichtverwendete Mittel oder Mittel, deren Ausgabe vom Antragsteller nicht mit bezahlten Rechnungen 
nachgewiesen werden können, sind umgehend zurückzuzahlen. Ebenso kann die Nichteinhaltung 
von Zweckbindungen zur Mittelrückforderung führen.  
 
Unberechtigt ausgezahlte bzw. nicht zweckentsprechend verwendete Beträge werden mit dem 
Wirksamwerden des Erstattungsanspruchs fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit 
jährlich 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. Der 
Erstattungsanspruch wird wirksam am Tage seiner Feststellung. 
 
Rechtsanspruch 
 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Stadt Luckenwalde entscheidet aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Mittel über die Anträge. Eine Bewilligung 
wird immer nur für den Einzelfall erteilt. 
 
 
 III. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
 
(1) Die Bestimmungen dieser Richtlinie treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und gelten 
bis zum 31.12.2020. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie vom 25.08.2014 außer Kraft. 
 
 
Luckenwalde, den 16.11.2018 
 
Elisabeth Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Die Anlagen zur Richtlinie sind einsehbar und erhältlich beim Stadtplanungsamt der Stadt Luckenwalde, Markt 
10, Telefon: 03371 672-253 oder 672-238, E-Mail: bauplanung@luckenwalde.de sowie im Internet unter 
www.luckenwalde.de – Rathaus/Stadtplanung/Förderung. 



Amtsblatt        20. November 2018                 Nummer 23 - Seite 5 
für die Stadt Luckenwalde 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrec ht zur Speicherung von Daten für die 

Mitglieder der Wahlvorstände in der Stadt Luckenwal de anlässlich der Europawahl und 
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 sowie der Landtagswahl  am 1. September 2019  

 
Gemäß § 92 Absatz 6 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), gemäß § 4 
Europawahlgesetz (EuWG) i. V. m. § 9 Absatz 4 Bundeswahlgesetz (BWG) und § 46 Absatz 5 
Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG) ist die Wahlbehörde befugt, eine Datei von 
wahlberechtigten Personen - auch für künftige Wahlen - anzulegen, die zur Tätigkeit in den 
Wahlvorständen verpflichtet und geeignet sind, sofern der Betroffene der Verarbeitung nicht 
widersprochen hat. 
 
Zu diesem Zweck dürfen folgende Merkmale gespeichert werden: 
 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Wohnort und Anschrift, 
3. Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 
4. Tag der Geburt sowie 
5. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die jeweils ausgeübte Funktion (Wahlvorsteher, 

Stellvertreter des Wahlvorstehers, Schriftführer, Stellvertreter des Schriftführers, Beisitzer). 
 
Auf das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (Amtsblatt der Europäischen Union L 119/44 vom 4. Mai 2016, S. 1) 
weise ich hiermit ausdrücklich hin. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Stadt Luckenwalde, Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und 
Kommunalservice, Markt 10, 14943 Luckenwalde zu erklären oder während der Sprechzeiten im 
Zimmer 14 bei Frau Rottke oder Zimmer 12 bei Frau Jähner zur Niederschrift zu geben. 
 
Luckenwalde, 16. November 2018 
 
Elisabeth Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung von Vors chlägen für die Berufung der Beisitzer 

des Wahlausschusses und Benennung ihrer Vertreter f ür die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde am 26. Mai 2019 

 
Nach § 16 Absatz 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) i. V. m. § 3 Absatz 1 
Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) werden die im Wahlgebiet Luckenwalde 
vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen aufgefordert, der Wahlleiterin 
wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes Stadt Luckenwalde zur Berufung als  
 

Beisitzer des Wahlausschusses 
 
 



Amtsblatt        20. November 2018                 Nummer 23 - Seite 6 
für die Stadt Luckenwalde 
 
 
für das Wahlgebiet der Stadt Luckenwalde zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung am 26. Mai 
2019 vorzuschlagen und ihre Vertreter zu benennen. 
 
Die Vorschläge sind bis zum 31. Januar 2019 an die  
 
 Stadt Luckenwalde 
 Die Wahlleiterin 
         Markt 10 
         14943 Luckenwalde 
 
zu richten. 
 
Als Hinderungs- und Ablehnungsgründe gelten lediglich die in § 92 Absatz 4 und 5 BbgKWahlG 
abschließend genannten Gründe, auf die hiermit hingewiesen wird: 
 
„§ 92 Ehrenamtliche Mitwirkung 
 
(4) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen 
und stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter oder deren 
Stellvertreter sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 ausüben. Wahlleiter oder 
deren Stellvertreter scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur Aufnahme in einen 
Wahlvorschlag (§ 28 Absatz 5 oder § 70 Absatz 3) oder mit ihrer Benennung auf einem 
Wahlvorschlag als Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson aus ihrem Amt aus. 
Satz 3 gilt für die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände entsprechend. 
 
(5) Die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 dürfen insbesondere 
ablehnen 

1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages, des Landtages, 
der Bundesregierung und der Landesregierung, 

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug der Wahl oder mit der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind, 

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 

Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert, 
5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden Gründen oder 

wegen einer Krankheit oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt 
ordnungsgemäß zu führen sowie 

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres 
Wohnortes aufhalten.“ 

 
Nach Ablauf der Vorschlagsfrist beruft die Wahlleiterin unverzüglich die Beisitzer des 
Wahlausschusses. 
Werden von den Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen nicht genügend 
wahlberechtigte Personen als Beisitzer vorgeschlagen, so beruft die Wahlleiterin die weiteren 
Beisitzer nach ihrem Ermessen. 
 
Luckenwalde, 19. November 2018 
 
Britta Jähner 
Wahlleiterin 
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Einladung 20. ordentliche öffentliche Sitzung des O rtsbeirates Kolzenburg  
- Wahlperiode 2014 - 2019 

 

Sitzungstermin: Donnerstag, 29.11.2018 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 

Sitzungsort: Gemeindezentrum, Ortsteil Kolzenburg, Hauptstraße 70, 14943 
Luckenwalde 

Tagesordnung - öffentlich:  
 

 1.  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit 
  
 2.  Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 06.09.2018 
  
 3.  Feststellung der Tagesordnung  
  
 4.  Sitzungstermine 2019  
  
 5.  Informationen des Ortsbeirates  
  
 6.  Anfragen der Einwohner  
  

 
Elisabeth Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
 
2018-11-19 
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Sonstige öffentliche Bekanntmachung 
 

1. Änderungsbeschluss Flurbereinigungsverfahren „Pf efferfließ“ 
 
Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Groß 
Glienicke, hat beschlossen: 
 
Das mit Anordnungsbeschluss vom 30.08.2013 festgestellte Gebiet des 
 

Flurbereinigungsverfahrens „Pfefferfließ“, Az. 1-001-W, 
 
wird gemäß § 8 Abs. 2 des FlurbG1 und dem BbgLEG2 wie folgt geändert: 
 
1. Verfahrensgebiet 
 
1.1  Hinzuziehung von Flurstücken 
Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke hinzugezogen und auch insoweit 
die Flurbereinigung angeordnet: 
Landkreis  Gemeinde  Gemarkung  Flur  Flurstück(e)  
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Berkenbrück 2 11 und 12 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Berkenbrück 3 131 
Teltow-Fläming Luckenwalde Frankenfelde 2 3 und 4 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Gottsdorf 2 12 und 27 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Gottsdorf 3 38 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Hennickendorf 7 16, 28 und 142 

Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Hennickendorf 8 103, 124/4, 125/3 und 
127/4 

Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Nettgendorf 2 43 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Nettgendorf 4 22, 29, 30 und 31 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Nettgendorf 5 7/1, 7/2, 8 und 10 

Die Flächengröße der hinzugezogenen Flurstücke beträgt lt. Liegenschaftskataster ca. 59 ha. 
 
1.2     Ausschluss von Flurstücken 
Aus dem Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke ausgeschlossen: 
Landkreis  Gemeinde  Gemarkung  Flur  Flurstück(e)  
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Dobbrikow 4 231 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Nettgendorf 3 114 
Teltow-Fläming Nuthe-Urstromtal Nettgendorf 4 32 
Teltow-Fläming Nuthe-Urstromtal Gottsdorf 2 16 und 24 

 
Aufgrund der übernommenen Sonderungen werden nachstehend aufgeführte Flurstücke 
ausgeschlossen 
Landkreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück(e) 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Nettgendorf 1 156, 158, 160 und 162 
Teltow-Fläming Nuthe Urstromtal Gottsdorf 3 187 und 189 
Teltow-Fläming Nuthe-Urstromtal Hennickendorf 7 151 

                                                
1 

 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 
2  Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.06.2004 (GVBl. Bbg I/04 Nr. 14 S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.07.2014 (GVBl. Bbg. I/14 Nr. 33) 
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Teltow-Fläming Nuthe-Urstromtal Hennickendorf 8 238 
Teltow-Fläming Nuthe-Urstromtal Dobbrikow 3 126 
Teltow Fläming Nuthe-Urstromtal Dobbrikow 4 328 und 330 

 
Die Flächengröße der ausgeschlossenen Flurstücke beträgt lt. Liegenschaftskataster ca. 28 ha. 
 
Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von rund 1.046 ha. 
 
Das Verfahrensgebiet und die Lage der hinzugezogenen und ausgeschlossenen Flurstücke sind auf 
der als Anlage zu diesem Beschluss beigefügten Übersichtskarte und den Detailkarten 
gekennzeichnet. Die Abgrenzung der betroffenen Flurstücke kann der Übersichtskarte entnommen 
werden. 
 
2. Bekanntmachung und Auslage 

 
Der 1. Änderungsbeschluss mit Gründen, Übersichtskarte und Detailkarten liegt zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten nach der Bekanntmachung zwei Wochen lang in der                                                                                                   
                                   Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal  
   Frankenfelder Straße 10 
   14947 Nuthe-Urstromtal OT Ruhlsdorf 
 
   Stadt Luckenwalde 
   Markt 10 
   14943 Luckenwalde 
sowie im 
   Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
   Landwirtschaft und Flurneuordnung 
   Seeburger Chaussee 2, Haus 4 
   14476 Potsdam OT Groß Glienicke  
 
während der Geschäftszeiten aus. 
 
3. Beteiligte 
An dem Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt: 
 

� als Teilnehmer  
die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke, die den 
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbstständigem 
Gebäudeeigentum. 

� als Nebenbeteiligte 
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 

Flurbereinigungsverfahren betroffen werden, 
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 

öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden 
(§ 58 Abs. 2 FlurbG), 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen bzw. die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken, 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG), 
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f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 

Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und 
§ 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 
 

4. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Eigentümern gleichstehenden 
Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbstständigem Gebäudeeigentum werden Mitglieder der 
Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens „Pfefferfließ“. Die Eigentümer und 
Erbbauberechtigten der ausgeschlossenen Flurstücke scheiden aus der Teilnehmergemeinschaft 
aus. 
Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungsbeschluss verfügten 
Einschränkungen des Grundbesitzes aufgehoben. 
 
5.   Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Rechte an den zugezogenen Flurstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb 
einer Frist von drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses beim 
 
   Landesamt für ländliche Entwicklung, 
   Landwirtschaft und Flurneuordnung 
   Seeburger Chaussee 2, Haus 4 
   14476 Potsdam OT Groß Glienicke 
anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht im Grundbuch eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigten bzw. die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der 
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 
FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
6.        Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
In sinngemäßer Anwendung der  §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist von der Bekanntgabe des 
Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die 
Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich: 
 
a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Verfahrensgebiet geändert werden soll, mit der 

Ausnahme, dass die Änderungen zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstückes 
gehören, 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen, 

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 
und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich,  
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soweit landeskulturelle Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nicht beeinträchtigt werden, 

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Waldbewirtschaftung übersteigen. 

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt 
oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die 
obere Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen 
lassen, wenn dies im Sinne der Flurbereinigung geboten ist. 
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so muss die obere 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die obere 
Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat. 
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu b), c) und d) dieses Beschlusses sind 
Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,– € für den einzelnen Fall 
geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG3). Unter Umständen kann auch eine höhere 
Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen 
werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 
 
7.     Finanzierung des Verfahrens 
Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg. 
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmergemeinschaft. 
 
8.     Sofortige Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2 Ziff. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)4 angeordnet. 
 
9. Gründe 
Ausgelegt gemäß Ziffer 2  dieses Änderungsbeschlusses. 
 
10.    Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen 1. Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. 
Die Frist beginnt mit dem 1. Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Widerspruch ist beim 
    Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
    Landwirtschaft und Flurneuordnung 
    Seeburger Chaussee 2, Haus 4 
    14476 Potsdam OT Groß Glienicke  
 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VWGO keine ausschiebende Wirkung 
 
Prenzlau, den 16.10.2018 
Im Auftrag 
 
Gez. Benthin      Siegel 
Referatsleiter Bodenordnung m. d. W. d. A. b. 

                                                
3  Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27.08.2017 (BGBl. I S. 3295) 

4 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBL.I, S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.07.2018 (BGBL. I. S. S. 1151) 
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